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Bewilligungsfreie Standplatzörtlichkeiten zu politischen Zwecken 
 
 

Merkblatt 
 
Bewilligt ist: 
 

 Aufstellen eines Standes (max. 3 x 3 Meter) oder ähnlicher Vorrichtungen (jedoch 
ohne Fahrzeuge und Anhänger etc.) 

 Aufstellen eines Plakates in Weltformat 
 Verteilen von Informationsmaterial zum jeweiligen Thema 
 Aufhalten von maximal 5 Personen der jeweiligen Organisation am Stand 
 Abgabe von kleinen Give-Aways 

 
Nicht bewilligt ist: 
 

 Zubereitung von Speisen 
 Abgabe von Getränken, ausgenommen Kaffee oder Tee (Gratis) 
 Produktewerbung 
 Einsatz von Verstärkeranlagen, Megaphonen und Fernsehgeräten 

 
Bewilligungsfreie Standplatzörtlichkeiten zu politischen Zwecken 
 
Gemäss Art. 13, Abs. 4 APV sowie gemäss Art. 22, Abs. 2 der Verordnung über die 
Benutzung des öffentlichen Grundes (VBöG) können die Standplatzörtlichkeiten zu 
politischen Zwecken bewilligungsfrei genutzt werden. 
 
Auflagen 
 
Sollten sich mehrere Parteien gleichzeitig an der gleichen Standplatzörtlichkeit aufhalten, 
haben sich die Parteien innerhalb der zugestandenen Zuteilung der Fläche selbst zu einigen. 
Die Verkehrssicherheit darf nicht beeinträchtigt werden und Passanten dürfen nicht behindert 
werden. 
 
Haftung 
 
Standbetreiber haften gemäss den einschlägigen Bestimmungen des Bundes und der 
Kantone für Schäden, welche infolge Ausübung der Standaktion und der damit verbundenen 
Vorkehrungen an Personen und / oder Sachen – einschliesslich des öffentlichen Grundes 
entstehen. 
Muss die Stadt für einen solchen Schaden einstehen, haben ihr die Standbetreiber vollen 
Ersatz zu leisten. 
Es entstehen keine Entschädigungsansprüche gegenüber der Stadt, wenn die Standaktion 
wegen nicht vorhersehbaren Bauarbeiten oder aus anderen wichtigen Gründen nicht 
durchgeführt werden kann. 
 
Wir weisen darauf hin, dass anlässlich von Veranstaltungen - insbesondere an 
Wochenenden - die Möglichkeit besteht, dass die Standplätze aus logistischen Gründen 
nicht zur Verfügung stehen. Auskunft erhalten Sie beim Büro für Veranstaltungen,  
Telefon 044 411 73 66. 
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Allgemeiner Hinweis zu den Fotos: Die abgebildete Pylone markiert einen Standplatz. Die 
Anzahl der den Parteien zur Verfügung gestellten Plätze ersehen Sie jeweils an der in Fett 
und Klammer gesetzten Zahl beim jeweiligen Standplatz. 
 
 
Kreis 1 
 
1.1 Bahnhofstrasse, gegenüber 84, vor Pestalozzianlage    (2) 

 Anmerkung: ab Mittwoch vor dem 1. Dezember bis 31. Dezember Weihnachtsstände 
 Kein Platz für andere Stände 
 

 
 
 
1.2 Lintheschergasse, gegenüber Globus-Eingang    (2) 

 Anmerkung: ab Mittwoch vor dem 1. Dezember bis 31. Dezember Weihnachtsstände 
 Kein Platz für andere Stände 
 Von Mai bis Oktober Velocontainer (Stände nicht tangiert) 
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1.7 Bahnhofstrasse / Pelikanstrasse, vor Bill-Plastik    (1) 

 Anmerkung: Standgrösse max. 2 x 2 Meter  
 

 
 
 
1.14a Rathausbrücke, Seite Weinplatz, erste Ausbuchtung    (1) 

 Anmerkung: 1. Oktober – 31. März Maronistand 
 

 
 
 
1.22 Sihlporte, zwischen Talacker und Talstrasse    (1) 
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Kreis 2 
 
2.1 Tessinerplatz, beim Brunnen, Sitzplatz    (2) 

 Achtung: Anfang März bis Ende Dezember an Donnerstagen belegt (ganztägig Markt) 
 Kein Platz für andere Stände 
 

 
 
 
2.2 Mutschellenstrasse 188, Trottoir zwischen Zeitungsständer und Treppenaufgang 
 Kirche    (1) 

 

 
 
 
2.3 Mutschellenstrasse 188, Trottoir, zwischen Brunnen und Sitzbank    (1) 
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2.5 Albisstrasse 81, Durchgang zwischen Strasse und Parkfeldern    (1) 

 

 
 
 
2.6 Waffenplatzstrasse 46, Ecke Neugutstrasse    (1) 

 Anmerkung: Verlängerung des Fussgängerstreifens auf Trottoir vor dem Haus 
 Waffenplatzstrasse Nr. 46 muss frei bleiben 
 

 
 
 
2.7 Leimbachstrasse 200, öffentlicher Grund, Eingang “Leimbachzentrum“, Seite 
 Fussgängerunterführung    (1) 
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Kreis 3 
 
3.1 Albisriederplatz, Seite Hardaustrasse vor der “Apotheke“ oder vor  
 Bus-Wartehalle    (1) 

 

 
 
 
3.2 Birmensdorferstrasse 200, vor "Coop" entlang der Rabatte    (1) 

 

 
 
 
3.4 Goldbrunnenplatz, auf öffentlichem Trottoir vor der VBZ-Wartehalle    (1) 
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3.10 Schmiede Wiedikon,  Birmensdorferstrasse 143 auf öffentlichem Trottoir vor „CC 
 BARKAT“ bei den Bäumen    (1) 

 

 
 
 
3.11 Schmiede Wiedikon, Birmensdorferstrasse 155/157 bei “Helvetic Tours“  
 Filiale    (1) 

 

 
 
 
3.14 Uetlibergstrasse 70, neben dem Kiosk beim Brunnen auf dem asphaltierten 
 Platz    (1) 
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Kreis 4 
 
4.1 Stauffacher, Tramhaltestelle, Seite Kirche neben Wartehalle    (1) 

 Anmerkung: bei grossem Andrang, Tramhaltestelle Stauffacher, Stauffacherstrasse 28, 
 Seite Badenerstrasse  
 

 
 
 
4.2 Hohl- / Langstrasse, vor "Kollerhof", öffentlicher Vorplatz    (1) 

 

 
 
 
4.3 Wengi- / Kernstrasse, auf öffentlichem Trottoir    (1) 

 Anmerkung: Standgrösse max. 2 x 2 Meter 
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4.4 Lochergut, Eingang Ladenstrasse, Seite Badenerstrasse, öffentliches  
 Trottoir    (3) 

 

  
 
 
4.5 Helvetiaplatz, vor Stauffacherstrasse 96 auf öffentlichem Trottoir    (1) 

 Anmerkung: nur ausserhalb Marktgelände 
 

 
 
 
Kreis 5  
 
5.3 Röntgenplatz, Seite Fabrikstrasse    (2) 
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5.4 Röntgenplatz, Seite Josefstrasse    (1) 

 

 
 
 
5.5 Limmatplatz 7, entlang der Kettenabschrankung    (1) 

 Anmerkung: Standgrösse max. 2 x 2 Meter 
 Anmerkung: ab 1. November – 28. Februar (2) Standplätze vor Restaurant und (2) 
 Standplätze entlang der Kettenabschrankung  
 ab 1. März – 31. Oktober nur (2) Standplätze entlang der Kettenabschrankung 
 
1. März bis 31. Oktober 1. November bis 28./29. Februar 
 

  
 
 
5.6 Limmatstrasse, Höhe Tramhaltestelle neben Klingenpark    (1) 
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Kreis 6 
 
6.1 Bucheggplatz, vor Kiosk    (1) 

 

 
 
 
6.4 Rigiplatz, zwischen Universitätsstrasse 105/111, auf Kiesplatz    (1) 

 

 
 
 
6.5 Universitätsstrasse 120, Seite Geissbergweg vor der "Migros"    (1) 
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6.7 Schaffhauserplatz, vor dem Hause Schaffhauserstrasse 57/59    (1) 

 

 
 
 
6.8 Schaffhauserplatz, neben Brunnen    (1) 

 

 
 
 


